












		  2. �Sollten Mitglieder des Vorstandes dennoch im Zusammenhang 
mit einer Tätigkeit für den Verein von Dritten, oder Vereins
mitgliedern in Anspruch genommen werden, so stellt der Ver-
ein im Innenverhältnis die Mitglieder des Vorstandes von der 
Haftung frei, soweit sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt haben sollten.

§ 20: 	Haftung für Angestellte
		�  Beschäftigt der Vorstand Angestellte, so haften auch diese den 

Mitgliedern oder Dritten gegenüber nur für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit.

§ 21: 	Auflösung des Vereins
		  1. �Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung. Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke ist das Vereinsvermö-
gen steuerbegünstigten Zwecken zuzuführen. Anderslautende 
Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens bedür-
fen vor ihrem Vollzug der Zustimmung des Finanzamtes.

		  2. �Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 
sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren.

		�  Die vorliegende Satzung basiert auf der Satzung vom 13.07.2002 mit 
erster Änderung der Mitgliederversammlung vom 27.11.2004 und mit 
zweiter Änderung der Mitgliederversammlung vom 10.03.2007 und mit 
dritter Änderung der Mitgliederversammlung vom 08.03.2008
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